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 Joachim Maiß 
 Wittestr. 10 
 29225 Celle 
 Tel.: 05141 489 22 
 E-Mail: jmaiss@vlwn.de  
 
 
Einladung zur Delegiertenversammlung 2019 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich lade Sie zur Delegiertenversammlung des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschafts-
schulen - Landesverband Niedersachsen ein. 
 

Tag: Donnerstag, 28. November 2019 
  
Zeit: 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr 
  
Ort: Leonardo Hotel Hannover 
 Tiergartenstraße 117 

30559 Hannover  
Tel.: 0511 51030 

 
Vorläufige Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Landesvorsitzenden 
2.1 Grußworte aus dem Nds. Kultusministerium (angefragt) 
2.2 Aktuelle Tendenzen der beruflichen Bildung: „Nur agile Schulen werden überleben“ 

Frau Prof. Dr. Julia Gillen  
3. Wahl des Versammlungsleiters 
4. Beschlussfassung über Regularien 
4.1 Feststellung der endgültigen Tagesordnung 
4.2 Beschlussfassung über Kostenersatz 
4.3 Sonstiges 
5. Berichte des Geschäftsführenden Landesvorstandes 
5.1 Bericht des Landesvorsitzenden 
5.2 Bericht des Finanzverwalters 
5.3 Bericht der Kassenprüfer 
5.4 Aussprache 
6. Entlastung des Geschäftsführenden Landesvorstandes 
7. Beratung und Beschlussfassung über das Grundsatzprogramm 
8. Beratung und Beschlussfassung über Anträge an die Delegiertenversammlung zu  

Satzung und Wahlordnung 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Anträge an die Delegiertenversammlung  
10. Verschiedenes 
11. Schlusswort 
 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 

Landesverband Niedersachsen 

Landesvorsitzender 
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Hinweise: 

- Sofern gemäß § 11 (5) Satz 2 der Satzung auf der Delegiertenversammlung weitere Anträge ein-
gebracht werden, die bis zum 15. September 2019 nicht eingegangen sind, hat der Antragsteller 
den Wortlaut seines Antrages allen Delegierten (ca. 150) schriftlich vorzulegen. 

- Die Delegierten können für die Veranstaltung Freistellung als Sonderurlaub gemäß der VO über 
Sonderurlaub für Beamte und Richter vom 01. Juni 2016 in der jeweils gültigen Fassung beantra-
gen. 

- Eine Übersicht über die Erledigung der Anträge an die Delegiertenversammlung 2017 ist beige-
fügt. 

- Das Leonardo Hotel Hannover ist vom Kröpcke aus mit der Stadtbahnlinie 5 (Richtung: Anderten), 
Haltestelle „Tiergarten“, zu erreichen. (Fahrtzeit: ca. 18 Minuten; Frequenz: alle 10 Minuten). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Maiß 



ÜBERSICHT  
ÜBER DIE ERLEDIGUNG  

DER ANTRÄGE DER DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2017 
 

Nr. Antragsteller  Problem bzw. Anliegen  Erledigung 
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Satzung und Wahlordnung 
 
S 1 GV  Änderung der Satzung  Erreicht 
      

S 2 GV  Grundsatzprogramm  Erreicht 
 
 

Allgemeines 
 
A 1  OV Universität 

Oldenburg 
 Gewährung elternunabhängiges Bafög direkt nach der dualen 

Ausbildung 
 Ständige Forderung 

      

A 2 
 

OV Papenburg  Terminierung bundesweiter Abiturtermine   Erreicht: Freistellung 
der LK für Korrekturen 

      

A 3 OV Papenburg  Zusätzliche Planstellen zur Umsetzung der Inklusion   Ständige Forderung 
      

A 4  OV Leer  Erhaltung der bisherigen Bezirksstrukturen (ggf. als Unterbezir-
ke) 

 Erreicht 

      

A 5  OV Leer  Unterstützung bei der Implementierung einer nachhaltigen Ge-
sundheitsförderung in die Organisationsstruktur BBS 

 Ständige Forderung 

      
 

Lehrkräfte für Fachpraxis 
 
B 1 GV  Verbesserung von Besoldung und Unterrichtsverpflichtung von 

Lehrerinnen und Lehrern für Fachpraxis und/oder mehr Beför-
derungsstellen  

 Ständige Forderung 

      
 
 

Lehreraus- und Weiterbildung 
 
C 1 OV Universität 

Oldenburg 
 Bereitstellung eines Platzes für den Vorbereitungsdienst am 

gewünschten Studienseminar 
 Teilweise umgesetzt 

      

C 2 OV Universität 
Oldenburg 

 Beginn des Masterstudiums sowohl zum Winter- als auch zum 
Sommersemester 

 Ständige Forderung 

      

C 3  OV Celle  Wiedereinführung Studiengang WiPäd I  Ständige Forderung 
      

C 4 OV Celle  Einstellung von Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Bun-
desländern beide Examen absolviert haben  

 Ständige Forderung 

      
 
 

Mitgliederwerbung und -betreuung 
 
      

D 1 OV Leer  Einführung zentraler Email-Verteiler der Mitglieder des VLWN  Erreicht  
      
 
 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
      

D 1 OV Papenburg  Veröffentlichung von Publikationen des VLWN als epaper (APP)  In Arbeit 
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Recht und Besoldung 
 
F 1 OV Cloppenburg  Einführung Weihnachtsgeld  Tlw. erreicht, Muster-

klage des VLWN in Ko-
operation mit dem NBB 
und den Lehrerverbän-
den 

      

F 2 OV Northeim  Juristische Prüfung, ob Minderstunden bei der Freistellung von 
Schülerinnen und Schülern nach Prüfungen zulässig ist 

 Noch offen  

      

F 3 OV Northeim  Koordinatorenerlass  Noch offen 
      

F 4 OV Universität 
Oldenburg 

 Keine Schlechterstellung für neue KuK; Beibehaltung des Status 
Quo bei Besoldung und Beihilfe 

 Ständige Forderung 

      

F 5 OV Universität 
Oldenburg 

 Deutliche Erhöhung Besoldung LiVs  Ständige Forderung, 
tlw. erreicht 

      

F 6 OV Papenburg  Wiedereinführung Weihnachtsgeld  Tlw. erreicht, Muster-
klage des VLWN in Ko-
operation mit dem NBB 
und den Lehrerverbän-
den 

      

F 7 OV Papenburg  Anpassung der Besoldung für Mitwirkerstellen im Studiensemi-
nar 

 Ständige Forderung 

      

F 8 OV Papenburg 
 

 Behandlung bei der Verlängerung von Mitwirkerstellen im Be-
reich der Berufsbildenden Schulen analog zu allgemeinbilden-
den Schulen 

 Ständige Forderung 

      

F 9 OV Celle  Wiedereinführung Urlaubs- und Weihnachtsgeld  Tlw. erreicht, Muster-
klage des VLWN in Ko-
operation mit dem NBB 
und den Lehrerverbän-
den 

      

F 10 OV Celle  Verpflichtung der Schulen, dass geleistete Mehrarbeit auf dem 
freiwilligen AZK gutgeschrieben wird 

 Ständige Forderung 

      

F 11 OV Celle  Aufstockung der Entlastungsstunden für Personalräte  Ständige Forderung 
      

F 12 OV Wildeshau-
sen 

 Erstattung aller angefallenen Kosten bei genehmigten Klassen-
fahrten 

 Ständige Forderung, 
tlw. erreicht 

      

F 13 OV Wildeshau-
sen 

 Überführung aller geleisteten Mehrstunden auf ein garantiertes 
AZK 

 Ständige Forderung 
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Schulpolitik 
 
G 1  OV Cloppenburg  Gleichstellung der KuK an BBS mit den KuK in allgemeinbilden-

den Gymnasien; Herabsetzung der Unterrichtsverpflichtung 
 Ständige Forderung 

      

G2 OV Papenburg  Berücksichtigung des BG bei der Rückführung G8  G9  Erreicht 
      

G3 OV Leer  Entlastung der KuK bei der Korrektur der Abiturprüfungen  Erreicht 
      

G4 OV Celle  Ausreichend Planstellen an BBS (UV 100%)  Ständige Forderung 
      

G 5 OV Celle  Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur, die die Digitali-
sierung möglich macht 

 Wird mit Digitalpakt 
erreicht 

      

G 6 OV Celle  Qualifizierung der Kollegien im Bereich Digitalisierung, Bereit-
stellung von Ressourcen (insbesondere Zeit) 

 Ständige Forderung 

      

G 7 OV Celle  BYOD  Zurverfügungstellung eines Endgerätes für alle Lehr-
kräfte 

 Ständige Forderung 

      

G 8 OV Celle  Ausreichend Planstellen für BBS  Ständige Forderung 
      

G 9 OV Celle  Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs zur Nachwuchs-
gewinnung 

 Ständige Forderung 

      

G 10 OV Celle  Ausreichendes Budget zur Deckung kurzfristiger Unterrichtsaus-
fälle 

 Ständige Forderung 

      

G 11 OV Celle  Keine weitere Zersplitterung des Bildungsangebots  Ständige Forderung 
      

G 12 OV Celle  Verbesserung der Regelungen zur wohnortnahen Beschulung  Ständige Forderung 
      

G 13 OV Celle  Verbesserung der Rahmenbedingungen Inklusion  Ständige Forderung 
      

G 14 OV Celle  Schaffung von Funktionsstellen (A14, A15)  Ständige Forderung 
      

G 15 GV  Schaffung technischer und organisatorischer Voraussetzung zur 
Implementierung digitaler Möglichkeiten 

 Ständige Forderung 

      

G 16 GV  Schaffung fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Rah-
menbedingungen Bildung 4.0 

 Ständige Forderung 

      

G 17 GV  Systematische und nachhaltige Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der KuK 

 Ständige Forderung 

      

G 18 GV  Bereitstellung personeller Ressourcen für Schule und Schulver-
waltung, damit Bildung 4.0 umgesetzt werden kann 

 Ständige Forderung 

      
 
 

Finanzverwaltung 
 
 ./.     
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Anlage I 
 
Anträge an die Delegiertenversammlung des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an  
Wirtschaftsschulen - Landesverband Niedersachsen (VLWN) - 
am 28. November 2019 in Hannover zu 
 
 
S A T Z U N G   U N D   W A H L O R D N U N G 
 
A 1: Geschäftsführender Landesvorstand 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen: 
 
Die Delegiertenversammlung möge an die Ergebnisse der Delegiertenversammlung 2017 angepasste Satzung beschließen. 
(Vgl. Anlage 1) 
 
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
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Anlage II 
 
Anträge an die Delegiertenversammlung des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an  
Wirtschaftsschulen - Landesverband Niedersachsen (VLWN) - 
am 28. November 2019 in Hannover  
 
 
A L L G E M E I N E S 
 
 
Zu diesem Bereich sind keine Anträge eingegangen. 

 

 

 
L E H R K R A E F T E   F Ü R   F A C H P R A X I S  
 
 
Zu diesem Bereich sind keine Anträge eingegangen. 
 

 

 
L E H R E R A U S–  U N D  –  W E I T E R B I L D U N G 
 
 
C 1: OV Universität Göttingen 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen: 
 
Digitalisierung des Antragsverfahrens für Umfragen und Erhebungen in Schulen 
Zur Förderung einer schulpraxisnahen Forschung, sowohl für universitäre Forschungsprojekte als auch für Forschungsvor-
haben von Studierenden (z. B. Abschlussarbeiten) wäre es empfehlenswert, das bestehende Verfahren für Umfragen und 
Erhebungen in Schulen in Niedersachsen in ein onlinebasiertes Verfahren umzuwandeln. Für die Antragssteller ist es zur-
zeit nur begrenzt möglich Informationen über den Bearbeitungsstand des Antrags zu erhalten. Derzeit können die Verfah-
ren (inklusive von Nachreichungen) einige Wochen und auch Monate umfassen, wodurch sie zu einer nicht kalkulierbaren 
Unsicherheit für den Forschungsprozess werden. Als Nutzen eines solchen onlinebasierten Verfahrens wird eine weitere 
Standardisierung und Beschleunigung des Antragsprozesses erwartet. 
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
 
 
C 2: OV Universität Göttingen 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen: 
 
Ausbau von Studienkapazitäten in wirtschaftspädagogischen Masterstudiengängen in Niedersachsen 
Über den Hochschulpakt konnten in den vergangenen Jahren (insbesondere seit 2011/12) zusätzliche Studienplätze und 
Lehrkapazitäten in Bachelorstudiengängen aber nicht für die Masterstudiengänge der Wirtschaftspädagogik an den nie-
dersächsischen Universitäten realisiert werden. Der Ausbau der Bachelorkapazitäten führt mittlerweile zu steigenden Ab-
solventenzahlen. Als Folge steigt die Konkurrenz um Masterplätze. So bleiben beispielsweise an der Georg-August-
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Universität Göttingen zunehmend interne Bewerber im Rahmen der Bewerbung um einen Studienplatz im Studiengang 
Wirtschaftspädagogik (Master of Education) unversorgt. Vor dem Hintergrund des erwarteten Lehrermangels in der be-
ruflichen Bildung soll der VLWN sich dafür einsetzen, die Kapazitäten an Masterstudienplätzen sowie die Lehrkapazität in 
den wirtschaftspädagogischen Masterstudiengängen auszubauen. Empfehlenswert wären zusätzliche Studienkapazitäten 
im Master in Höher von mind. 50% der ausgebauten Bachelorkapazitäten.  
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
 
 
C 3: OV Universität Göttingen 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen: 
 
Sicherung und Ausbau professioneller Studienbedingungen durch Schaffung neuer wirtschaftspädagogischer Professu-
ren 
Das Lehrgebiet der Wirtschaftspädagogik ist durch ein heterogenes Themenfeld, welches die Bereiche „Theorien, Organi-
sation, Strukturen beruflicher Bildung“, „Berufliches Lehren, Lernen, Entwickeln“, „Berufs- und wirtschaftspädagogische 
Praxisfelder“, „Professionalisierung“ sowie den Bereich der Forschungsmethoden umfasst, geprägt. Gemessen an dieser 
Themenheterogenität ist es verwunderlich, dass die niedersächsischen Studienstandorte (Göttingen, Lüneburg & Olden-
burg) für Wirtschaftspädagogik jeweils mit nur einer unbefristeten Professur, welche alle Themenfelder gleichsam und 
stetig abdecken soll, ausgestattet sind. Lediglich in Göttingen besteht eine zeitlich befristete zusätzliche W2-Professur (bis 
2023). Außerhalb Niedersachsens setzt sich immer stärker eine Professurenstruktur in der Wirtschaftspädagogik durch, 
bei der vor allem die Lehrgebiete der Berufs- und Bildungswissenschaft von der Fachdidaktik getrennt werden. Im Ver-
gleich mit anderen Standorten in Deutschland (z.B. Paderborn: 5 Professuren, Mannheim: 4 Professuren, Frankfurt: 2 Pro-
fessuren, Bamberg: 2 Professuren; Angabe ohne Juniorprofessuren) erscheint eine Struktur, in der die Studiengangs- und 
Lehrverantwortung bei nur einer Professur liegt als unangemessen. Die Lehrbelastung wird zwar über Personalstellen der 
niedersächsischen Professuren reduziert, deren Bedingungen (großer Anteil an Qualifizierungsstellen und somit befriste-
ter Stellen) ermöglichen aber nur begrenzt eine nachhaltige Sicherung professioneller Studiengansbedingungen. Daher 
soll sich der VLWN zur Sicherstellung einer weiterhin qualitativ hochwertigen und quantitativ angemessenen Ausbildung 
professioneller Lehrkräfte für die Verstetigung von mind. zwei unbefristeten Professuren an den niedersächsischen Stu-
dienstandorten einsetzen.  
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
 
 
C 4: OV Universität Göttingen 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen: 
 
Die Einrichtung von Universitätsschulen zur Vernetzung von Studium und Schule in der Lehrerbildung und zur Unter-
stützung der Forschung 
Die Einrichtung von berufsbildenden Universitätsschulen, die sich u. a. durch die Verbindung von Universitäten und ört-
lich naheliegenden berufsbildenden Schulen auszeichnen, soll zu einer konstanten Kooperation und damit einem nachhal-
tigen Wissenschafts-Praxis-Austausch beitragen. Universitätsschulen brächten u. a. den Vorteil, dass z. B. innovative Lehr-
Lernkonzepte unter wissenschaftlicher Begleitung durch die direkte Verbindung beider Institutionen erprobt werden 
könnten. Es wäre einfacher, Ausbildungsmodelle mit einer engeren Theorie-Praxisverzahnung für Studierende des be-
rufsbildenden Lehramtes zu etablieren. Ebenso könnten durch eine engere Kooperation zwischen Universitäten und Schu-
len die Zugänge zur Schulpraxis für die Wissenschaft vereinfacht werden, wodurch beschleunigte Forschungsprozesse zu 
erwarten sind. Daher soll sich der VLWN für die Einrichtung solcher beruflichen Universitätsschulen einsetzen, damit Nie-
dersachsen weiterhin ein attraktiver Standort für die Lehrerbildung bleibt.  
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
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P R E S S E –   U N D   Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T 
 
D 1: BV Weser-Ems 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen, 
 
dass der Email-Verteiler des Landesverbandes ausgebaut und für weitere Informationsmaterialien genutzt wird. Auch den 
Orts- und Bezirksvorsitzenden muss ein einfacher Zugang zur direkten Versendung in swoffice zur Verfügung stehen. 
 
Begründung: optimale, aktuelle Informationsweitergabe an alle Mitglieder auf allen Ebenen. 
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
 

 

 

R E C H T   U N D   B E S O L D U N G 

 
E 1: BV Weser-Ems 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen, 
 
die Entscheidung des Landes Niedersachsen, dass "Wahlleistungen bei einer Krankenhausbehandlung nicht mehr beihilfe-
fähig sein werden", zurück zu nehmen.   
Begründung ist die Verweigerung von Behandlungsnotwendigkeiten: In den meisten Fällen verfügt ein Chefarzt über bes-
sere Kenntnisse und Erfahrungen, so dass die Heilungschancen steigen. 
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
 

 

 

S C H U L P O L I T I K 

 
F 1: BV Weser-Ems 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen, 
 
dass digitale Medien (z.B. Tablets) und Apps für alle Lehrkräfte kostenlos, dem Unterrichtseinsatz entsprechend, beschafft 
werden. 
 
Begründung: Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen dürfen den Lehrkräften keine privaten Kosten für die Anschaf-
fung entstehen. 
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
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F 2: BV Weser-Ems 
 
Die Delegiertenversammlung möge beschließen, 
 
dass Arbeitsmittel (Bücher, PC usw.) durch den Dienstherrn in einem vereinfachten Verfahren (keine Dauerleihe usw.) 
dem Gerichtsbeschluss entsprechend beschafft werden. 
 
(    ) angenommen (    ) abgelehnt (    ) an den GV/EV überwiesen 
 

 

 

F I N A N Z V E R W A L T U N G  

 

Zu diesem Bereich sind keine Anträge eingegangen. 
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Anhang zur Anlage I 
Satzung des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen – Landesverband 
Niedersachsen (VLWN) 
 

SATZUNG 
des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen Landesverband Niedersach-

sen - VLWN - vom 21. Nov. 1989, geändert am 24. Nov. 2011, zuletzt geändert am 24. Nov. 
2017 

 

I. Name, Sitz, Zweck 

§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Der Name des Vereines ist: Verband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen 

(Verband Deutscher Diplom-Handelslehrer), Landesverband Niedersachsen, VLWN. Er ist 
Mitglied des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen e. V. 
(VLW). 

 
(2) Sitz des Landesverbandes ist die Landeshauptstadt Hannover. 
 
§ 2 Zweck des Verbandes 
 
(1) Der Landesverband ist als Gewerkschaft parteipolitisch und konfessionell unabhängig. 

Zweck des Verbandes ist die Vertretung und Förderung der berufspolitischen, rechtlichen 
und sozialen Belange seiner Mitglieder. Er befasst sich außerdem mit 

 
a) den grundlegenden Fragen des berufsbildenden Bildungswesens und der Lehrer-

bildung, 
 

b) den Entwicklungen in der wirtschaftswissenschaftlichen und pädagogischen For-
schung und in der Wirtschaftspraxis, 

 
c) dem Austausch von Berufserfahrungen unter seinen Mitgliedern,  

 
d) der Förderung der Bemühungen des Bundesverbandes nach Maßgabe der in des-

sen Satzung getroffenen Bestimmungen,  
 
e) den Interessen der dem Tarifbereich angehörenden Mitglieder, fördert diese 

durch den Abschluss von Tarifverträgen und arbeitet mit anderen Vereinigungen 
zusammen, welche die gleichen Ziele verfolgen. Hierfür wird das jeweils geltende 
Tarif- und Schlichtungsrecht der Bundesrepublik Deutschland als verbindlich aner-
kannt. 

 
(2) Eine erwerbswirtschaftliche Betätigung des Landesverbandes ist ausgeschlossen. 
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II. Rechtliche Rahmenbedingungen 

§ 3 Beurkundungen, Geschäftsjahr, Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
(1) Beschlüsse der Organe des Landesverbandes sowie seiner Bezirks- und Ortsverbände sind 

jeweils in einer Niederschrift festzuhalten, die von der Protokollführerin bzw. dem Proto-
kollführer und der bzw. dem Vorsitzenden des jeweiligen Organes zu unterschreiben und 
zu den Akten zu nehmen ist. 

 
(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist die Landeshauptstadt Hannover. 
 
§ 4 Speicherung von personenbezogenen Daten  
 

Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse) 
von Mitgliedern können unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in ver-
bandseigenen Dateien gespeichert, verändert, gelöscht oder übermittelt werden, soweit 
die Datenverarbeitung im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes liegt. 

 
III. Mitglieder 
 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied können nur natürliche Personen sein. Dazu zählen im berufsbildenden Schulwe-

sen Tätige einschließlich Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Studierende und andere An-
gehörige des entsprechenden Hochschulbereiches. Ausnahmen sind zulässig. 

 
(2) Das aktive und passive Wahlrecht ist an die Mitgliedschaft im VLWN gebunden. 
 
(3) Mitglieder dürfen nicht zugleich einer Vereinigung angehören, deren Bestrebungen denen 

des Verbandes zuwiderlaufen. 
 
§ 6 Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft wird durch einen schriftlichen Antrag und die Aufnahme in den Lan-

desverband erworben, wenn die Voraussetzungen des § 5 dieser Satzung erfüllt sind. 
 
(2) Die Mitgliedschaft erlischt 
 

a) auf Antrag des Mitgliedes sofort bei Eintritt in einen anderen Landesverband des 
VLW, 

 
b) durch schriftliche Austrittserklärung eines Mitgliedes unter Einhaltung einer Kün-

digungsfrist von sechs Wochen zum Quartalsende, 
 

c) durch den Tod eines Mitgliedes, 
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d) bei einem Rückstand von mehr als sechs Monatsbeiträgen durch Streichen aus der 
Mitgliederliste aufgrund eines mit einfacher Mehrheit der Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Landesvorstandes gefassten Beschlusses oder 

 
e) auf Antrag eines Orts- bzw. Bezirksverbandes oder des Erweiterten Landesvor-

standes durch Ausschluss aufgrund eines mit einfacher Mehrheit von den Mitglie-
dern des Geschäftsführenden Landesvorstandes gefassten Beschlusses. 

 
(3) Ausgeschiedene Mitglieder verlieren jeden Rechtsanspruch gegenüber dem Landesver-

band. 
 
§ 7 Ehrenmitgliedschaft 
 
(1) Zu Ehrenmitgliedern können natürliche Personen ernannt werden, die sich um den Ver-

band oder um die Verwirklichung seiner Aufgaben in hervorragender Weise verdient ge-
macht haben. 

 
(2) Die Ernennung erfolgt aufgrund eines mit Drei-Viertel-Stimmenmehrheit der anwesenden 

Mitglieder des Erweiterten Landesvorstandes gefassten Beschlusses. 
 
§ 8 Rechte der Mitglieder 
 
(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, 
 

a) sich in berufsständischen Fragen beraten zu lassen, 
 

b) an den Versammlungen seines Orts- und Bezirksverbandes teilzunehmen und nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung Anträge zu stellen und sein Stimmrecht auszu-
üben, 

 
c) an den Delegiertenversammlungen des Landesverbandes und gegebenenfalls sei-

nes Bezirksverbandes teilzunehmen, 
 

d) im Rahmen der geltenden Rechtsschutzordnung des dbb Beamtenbund und Tari-
funion Anträge auf Rechtsschutz zur Wahrung seiner beruflichen und der damit 
zusammenhängenden w 

irtschaftlichen Belange zu stellen. Ein Anspruch auf Rechtsschutz zur Wahrung eigener Be-
lange gegenüber dem Verband ist ausgeschlossen. 

 
(2) Die Inanspruchnahme von Rechten gegenüber dem Landesverband setzt voraus, dass das 

Mitglied die Beiträge gemäß § 9 dieser Satzung entsprechend seinem Status entrichtet 
hat. 

 
§ 9 Beiträge 
 
(1) Die Höhe der Beiträge wird vom Erweiterten Landesvorstand vorgeschlagen und von der 

Delegiertenversammlung mit Zwei-Drittel-Stimmenmehrheit ihrer anwesenden Mitglieder 
beschlossen. Gleiches gilt für ermäßigte Beiträge. 
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(2) Zur Durchführung besonderer einmaliger Aufgaben können auf Antrag des Geschäftsfüh-
renden Landesvorstandes zusätzlich Umlagen erhoben werden, wenn der Erweiterte Lan-
desvorstand das mit Drei-Viertel-Stimmenmehrheit seiner Mitglieder beschließt. Diese 
Umlagen dürfen jedoch innerhalb eines Jahres die Höhe von drei Monatsbeiträgen je Mit-
glied nicht überschreiten. 

 
(3) Der Geschäftsführende Landesvorstand bestimmt, wie Beiträge und Umlagen zu entrich-

ten sind. 
 
(4) Die Beitragspflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendervierteljahres, zu dem der Bei-

tritt erklärt wird. Sie endet zu den in § 6 dieser Satzung für das Erlöschen der Mitglied-
schaft genannten Zeitpunkten. Ausnahmen können vom Erweiterten Landesvorstand be-
schlossen werden. 

 
IV. Orts- und Bezirksverbände 
 
§ 10 Gliederung der Ortsverbände 
 
(1) Ortsverbände werden grundsätzlich an den einzelnen Schulstandorten gebildet. 
 
(2) Der Ortsvorstand setzt sich grundsätzlich zusammen aus 
 

a) der bzw. dem Ortsverbandsvorsitzenden, 
 

b) einer Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter, 
 

c) der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister und 
 

d) der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer. 
 
(3) Eine Personalunion ist grundsätzlich möglich. 
 
(4) Es können Seniorenbeauftragte gewählt werden. 
 
(5) Die Vorstände der Ortsverbände werden auf Mitgliederversammlungen in geheimer Wahl 

für die Dauer von höchstens vier Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Die Wahl 
kann durch Handzeichen erfolgen, wenn keines der anwesenden Mitglieder widerspricht. 
Einzelheiten regelt die Wahlordnung. 

 
(6) Dem Ortsvorstand obliegt im Rahmen der Satzung sowie der Beschlüsse der Delegierten-

versammlung und des Erweiterten Landesvorstandes insbesondere 
 

a) die Vertretung der Interessen seiner Mitglieder innerhalb des Verbandes und in 
schulischen Angelegenheiten beim Schulträger in allen örtlichen Fragen; für 
grundsätzliche Angelegenheiten ist allein der Geschäftsführende Landesvorstand 
zuständig, 

 
b) die Werbung neuer Mitglieder, 
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c) die Durchführung und Organisation von Ortsverbandsveranstaltungen. 

 
(7) Der Geschäftsführende Landesvorstand stellt jedem Ortsverband ein kostenfreies Konto 

zur Verfügung. 
 
(8) Die Ortsverbände sind verpflichtet, die Daten der Mitglieder fortlaufend zu aktualisieren – 

mindestens jedoch einmal jährlich. 
 
(9) Der Ortsvorstand hält mindestens einmal jährlich eine Mitgliederversammlung ab. Stimm-

recht haben die Mitglieder. 
 
§ 11 Bezirksverbände  
 
(1) Die Ortsverbände in den Bereichen der vier Regionalabteilungen der Niedersächsischen 

Landesschulbehörde (Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Osnabrück) bilden jeweils ei-
nen Bezirksverband in diesen Bereichen. 

 
(2) Die Einrichtung von Unterbezirksverbänden ist möglich. 
 
(3) Die Ortsverbände in der Randlage eines Bezirkes können auf Antrag einem anderen Be-

zirksverband zugeordnet werden. Über Änderungen beschließt der Erweiterte Landesvor-
stand. 

 
(4) Der Bezirksvorstand besteht aus 
 

a) der bzw. dem Bezirksvorsitzenden, 
 

b) einer Stellvertreterin bzw. einem Stellvertreter, 
 

c) der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister und 
 

d) der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer. 
 

(5) Eine Personalunion ist grundsätzlich möglich. 
 
(6) Es können Seniorenbeauftragte gewählt werden. 
 
(7) Die Vorstände der Bezirksverbände werden auf Mitgliederversammlungen in geheimer 

Wahl für die Dauer von höchstens vier Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Die 
Wahl kann durch Handzeichen erfolgen, wenn keines der anwesenden Mitglieder wider-
spricht. Einzelheiten regelt die Wahlordnung. 

 
(8) Dem Bezirksvorstand obliegt im Rahmen der Satzung sowie der Beschlüsse der Delegier-

tenversammlung und des Erweiterten Landesvorstandes insbesondere 
 

a) die Vertretung der Interessen seiner Mitglieder innerhalb des Verbandes und in 
schulischen Angelegenheiten bei der zuständigen Regionalabteilung der Nieder-
sächsischen Landesschulbehörde in allen regionalen Fragen; für grundsätzliche 
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Angelegenheiten ist allein der Geschäftsführende Landesvorstand zuständig, 
 

b) die Werbung neuer Mitglieder, 
 

c) die Durchführung und Organisation von Bezirksveranstaltungen. 
 
(9) Der Bezirksvorstand hält mindestens einmal jährlich eine Mitgliederversammlung ab. 

Stimmrecht haben die Mitglieder. 
 
(10) In den Bezirksverbänden können an die Stelle der Mitgliederversammlungen flächende-

ckende Teilversammlungen stattfinden. 
 
(11) Erfolgt keine Mitgliederversammlung innerhalb der genannten zeitlichen Vorgaben, ist 

der Landesvorstand berechtigt, Mitgliederversammlungen durchzuführen. 
 
(12) Die einmal pro Jahr zu erstellenden Berichte der Bezirksverbände an den Geschäftsfüh-

renden Vorstand erfolgen jeweils zum 31. Dezember eines Jahres. 
 
(13) Jeder Bezirksverband ist berechtigt, anstelle der Bezirksmitgliederversammlung eine Be-

zirksdelegiertenversammlung einzuführen, wenn die Bezirksmitgliederversammlung das 
mit einer Drei-Viertel-Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließt. 

 
V. Landesverband 
 
§ 12 Organe 
 

Organe des Landesverbandes sind die Delegiertenversammlung, der Erweiterte Landes-
vorstand, der Landesvorstand, der Geschäftsführende Landesvorstand sowie der Ältes-
tenrat. 

 
§ 13 Delegiertenversammlung 
 
(1) Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des Landesverbandes. Sie besteht aus 

dem Geschäftsführenden Landesvorstand und den Delegierten der Bezirksverbände. 
Stimmberechtigt sind nur die Delegierten der Delegiertenversammlung. Jeder dieser De-
legierten kann nur eine Stimme abgeben. Alle übrigen Verbandsmitglieder haben das 
Recht, an der Delegiertenversammlung mit beratender Stimme teilzunehmen. Der Ge-
schäftsführende Landesvorstand kann Gäste einladen. 

 
(2) Die ordentliche Delegiertenversammlung tritt in der Regel alle zwei Jahre zusammen. Sie 

wird durch schriftliche Mitteilung des Geschäftsführenden Landesvorstandes an alle Ver-
bandsmitglieder unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung und Einhaltung einer Frist 
von zwölf Wochen einberufen. 

 
(3) Außerordentliche Delegiertenversammlungen sind auf Antrag von mindestens zwanzig 

von Hundert der Delegierten der letzten Delegiertenversammlung oder mindestens zwan-
zig von Hundert der Mitglieder des Landesverbandes oder auf Beschluss des Erweiterten 
Landesvorstandes unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen einzuberufen. 
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(4) Die Zahl der Delegierten richtet sich nach der Mitgliederzahl der Bezirksverbände, die am 

Tage der Einberufung beim Geschäftsführenden Landesvorstand registriert ist. Jeder Be-
zirksverband entsendet für je fünfzehn Mitglieder einen Delegierten. Bleibt bei der Tei-
lung durch fünfzehn ein Rest von acht oder mehr Mitgliedern, so ist eine weitere Dele-
gierte bzw. ein weiterer Delegierter zu entsenden. In der Zahl der Delegierten der Be-
zirksverbände sind die Vertreter der Bezirke im Erweiterten Landesvorstand kraft Amtes 
enthalten. 

 
(5) Anträge der Organe des Landesverbandes sowie der Bezirke oder Ortsverbände zur Dele-

giertenversammlung müssen acht Wochen vorher beim Geschäftsführenden Landesvor-
stand vorliegen, der sie vier Wochen vor der Delegiertenversammlung zusammen mit sei-
nen eigenen Anträgen und denen des Erweiterten Landesvorstandes bekannt gibt und auf 
die Tagesordnung setzt. Anträge zu Sachverhalten, die nicht auf der Tagesordnung ste-
hen, können nur behandelt werden, wenn zwei Drittel der anwesenden Mitglieder der 
Delegiertenversammlung zustimmen. 

 
(6) Ein Mitglied des Geschäftsführenden Landesvorstandes eröffnet die Delegiertenversamm-

lung und stellt die Beschlussfähigkeit fest, welche bei Anwesenheit von mindestens fünf-
zig von Hundert ihrer Mitglieder gegeben ist. Diese wählt dann aus ihrer Mitte die Ver-
sammlungsleiterin bzw. den Versammlungsleiter. 

 
(7) Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst, wenn 

diese Satzung nichts anderes bestimmt. 
 
§ 14 Erweiterter Landesvorstand 
 
(1) Der Erweiterte Landesvorstand besteht aus dem Landesvorstand, zwei Mitgliedern aus 

den jeweiligen Bezirksvorständen und den Vorsitzenden der Ortsverbände. Diese können 
sich durch ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter vertreten lassen. 

 
(2)  Jede ordnungsgemäß einberufene Erweiterte Landesvorstandsitzung ist mit der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
(3) Der Erweiterte Landesvorstand hat den Geschäftsführenden Landesvorstand zu beraten 

und zu unterstützen, die Berichte des Geschäftsführenden Landesvorstandes entgegen-
zunehmen und darüber zu befinden. Er informiert sich über die Verbandstätigkeit in den 
Bezirken und entscheidet über alle ihm vom Geschäftsführenden Landesvorstand oder 
den Bezirksvorständen vorgetragenen Angelegenheiten, sofern nicht ausdrücklich die De-
legiertenversammlung zuständig ist. 

 
(4) Ist der Erweiterte Landesvorstand mit der Geschäftsführung nicht einverstanden, kann er 

jederzeit den gesamten Geschäftsführenden Landesvorstand oder einzelne seiner Mit-
glieder abberufen. Bei der Abstimmung über einen Abberufungsantrag sind die bzw. der 
Betroffene oder die Betroffenen nicht stimmberechtigt. Die Abberufung bedarf einer 
Zwei-Drittel-Stimmenmehrheit der dann noch stimmberechtigten Mitglieder des Erwei-
terten Landesvorstandes. 

 
(5) Für den Fall, dass alle Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes abberufen 



Delegiertenversammlung 2019  28. November 2019 
VLWN 
 

- 19 - 

werden oder von ihrem Amt zurücktreten, hat der Erweiterte Landesvorstand unverzüg-
lich eines seiner Mitglieder mit der Rechtsvertretung des Landesverbandes zu beauftra-
gen, das verpflichtet ist, eine außerordentliche Delegiertenversammlung zur Neuwahl des 
Geschäftsführenden Landesvorstandes gemäß § 13 Abs. 3 dieser Satzung einzuberufen. 

 
(6) Falls ein Mitglied des Geschäftsführenden Landesvorstandes auf Dauer sein Amt nicht 

mehr wahrnimmt, kann der Erweiterte Landesvorstand für die Zeit bis zur nächsten or-
dentlichen Delegiertenversammlung eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger wählen. 

 
(7)  Der Erweiterte Landesvorstand entscheidet über die Höhe der Aufwandsentschädigung 

der einzelnen Mitglieder der Organe des Verbandes mit der einfachen Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder. 

 
§ 15 Landesvorstand 
 
(1) Der Landesvorstand besteht aus 
 

a) den Mitgliedern des Geschäftsführenden Landesvorstandes, 
 

b) den vier Bezirksvorsitzenden, 
 

c) den jeweiligen VLWN-Vertreterinnen und Vertretern in den Stufenvertretungen 
des Schulhauptpersonalrates und der Schulbezirkspersonalräte in den Regionalab-
teilungen der Niedersächsischen Landesschulbehörde sowie den Ressortleiterin-
nen und -leitern. 

 
(2) Es können Seniorenbeauftragte gewählt werden. 
 
§ 16 Geschäftsführender Landesvorstand 
 
(1) Der Geschäftsführende Landesvorstand besteht aus der bzw. dem Vorsitzenden und bis 

zu sechs Stellvertreterinnen und Stellvertretern. Sie sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
und einzeln zur Vertretung des Landesverbandes berechtigt. 

 
(2) Der Geschäftsführende Landesvorstand wird von der Delegiertenversammlung mit einfa-

cher Stimmenmehrheit ihrer anwesenden Mitglieder in geheimer Wahl für die Dauer von 
höchstens vier Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Die Wahl kann durch Hand-
zeichen erfolgen, wenn keines der anwesenden Mitglieder der Delegiertenversammlung 
widerspricht. Einzelheiten regelt die Wahlordnung. 

 
(3) Dem Geschäftsführenden Landesvorstand obliegen die Geschäftsführung und die Vertre-

tung des Landesverbandes nach Maßgabe dieser Satzung sowie der Beschlüsse der Dele-
giertenversammlung und des Erweiterten Landesvorstandes. Er erstellt einen Geschäfts-
verteilungsplan, welcher die Aufgabenverteilung seiner Mitglieder im Innenverhältnis re-
gelt. Dieser bedarf der Zustimmung des Erweiterten Landesvorstandes. 

 
(4) Der Geschäftsführende Landesvorstand hat insbesondere 
 

a) den Erweiterten Landesvorstand mindestens halbjährlich einzuberufen und ihm zu 
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berichten, 
 

b) den Erweiterten Landesvorstand zu einer Sondersitzung einzuberufen, wenn ein 
Drittel der Mitglieder des Erweiterten Landesvorstandes das verlangt, 

 
c) die Delegiertenversammlung einzuberufen, 

 
d) mindestens alle vier Jahre das Grundsatzprogramm zu überarbeiten bzw. zu aktua-

lisieren, 
 

e) die Ressortleiterinnen und -leiter zu bestimmen, 
 

f) die Mitglieder in geeigneter Weise über die Verbandsarbeit zu informieren und 
 

g) den Landesverband in Dachorganisationen zu vertreten. 
 

(5) Er kann Seniorenbeauftragte des Landesverbandes bestellen. 
 
(6) Der Geschäftsführende Landesvorstand ist berechtigt, zu seinen und den Sitzungen des 

Erweiterten Landesvorstandes sowie zu den Mitglieder- und Delegiertenversammlungen, 
die Vorsitzenden der Bezirksverbände, Gäste und Referenten einzuladen. 

 
(7) Mitglieder des Geschäftsführenden Landesvorstandes können eine angemessene jährli-

che Aufwandsentschädigung erhalten. 
 
VI. Beratende Gremien des Verbandes 
 
§ 17  Ältestenrat 
 
(1) Mitglieder des Landesverbandes können auf Vorschlag eines Mitgliedes des Erweiterten 

Landesvorstandes und durch Beschluss des Erweiterten Landesvorstandes in den Ältes-
tenrat berufen werden, wenn sie dem Verband und seinen Zwecken längere Zeit, insbe-
sondere als Mitglied des Geschäftsführenden oder Erweiterten Landesvorstandes in her-
vorragender Weise gedient haben. 

 
(2) Die Berufung in den Ältestenrat erfolgt auf fünf Jahre. Die Wiederwahl ist möglich. 
 
(3) Der Ältestenrat soll den Geschäftsführenden sowie den Erweiterten Landesvorstand bera-

tend, gegebenenfalls mitwirkend unterstützen. Bei Anrufung in einem Ausschlussverfah-
ren entscheidet der Ältestenrat endgültig. 

 
(4) Der Geschäftsführende Landesvorstand lädt den Ältestenrat zu den Sitzungen des Erwei-

terten Landesvorstandes, sowie den Delegiertenversammlungen ein. 
 
(5) Dem Ältestenrat ist von allen Beschlüssen der Delegiertenversammlung und des Erweiter-

ten Landesvorstandes Kenntnis zu geben. Er kann gegen die Beschlüsse des Erweiterten 
Landesvorstandes Einspruch mit aufschiebender Wirkung einlegen. In solchen Fällen hat 
der Erweiterte Landesvorstand erneut zu beraten und zu beschließen. Der Erweiterte 
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Landesvorstand kann den Einspruch des Ältestenrates mit einem mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder gefassten Beschluss zurückweisen. 

 
§ 18 Referate, Beiräte und Ausschüsse 
 

Für ständige und temporäre Aufgaben des Verbandes können Ressorts und Fachkommis-
sionen gebildet werden. 

 
VII. Satzungsänderungen 
 
§ 19 Satzungsänderungen 
 
(1) Die Satzung kann von der Delegiertenversammlung mit Zwei-Drittel-Stimmenmehrheit 

der anwesenden Delegierten geändert werden. 
 
(2) Eine Satzungsänderung kann nur erfolgen, wenn sie den Delegierten in der satzungsge-

mäßen Einladung zur Delegiertenversammlung als Tagesordnungspunkt unter Nennung 
der inhaltlichen Änderung angekündigt worden war. Der Geschäftsführende Landesvor-
stand hat bei ihm eingehende Anträge auf Satzungsänderung stets auf die Tagesordnung 
der nächsten Delegiertenversammlung zu setzen. 

 
VIII. Auflösung des Verbandes 
 
§ 20 Auflösung des Landesverbandes 
 
(1) Die Auflösung des Landesverbandes kann von der Delegiertenversammlung mit Drei-

Viertel-Stimmenmehrheit ihrer anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 
 
(2) § 19 Abs. 2 dieser Satzung gilt entsprechend. 
 
(3) Im Falle einer Auflösung hat die Delegiertenversammlung zugleich einen Beschluss über 

die Verwendung des Verbandsvermögens zu fassen. 
 
IX. Inkrafttreten 
 
§ 22 Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
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